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Am Sonntag, den 10. März finden im gesamten 
Bundesland Salzburg die Gemeindevertretungs- und 
Bürgermeisterwahlen statt. Unglaublich, dass schon 
wieder fünf Jahre vergangen sind. Eine Zeit, in der 
sich sehr viel getan hat, aber auch eine Zeit, die sehr 
große Veränderungen mit sich gebracht hat. Denkt 
man nur an die Coronapandemie oder die hohe 
Inflation und damit verbunden die enorm ge-
stiegenen Zinsen für Bankkredite. All das ist auch an 
unserer Gemeinde nicht spurlos vorüber gegangen. 
Es hat uns als politisch für die Gemeinde Ver-
antwortliche vor große Herausforderungen gestellt. 
Ich glaube aber doch, dass wir es geschafft haben, 
das Beste daraus zu machen. Eine der vorder-
gründigen Aufgaben war dabei, die Gemeinde noch 
fitter für die Zukunft zu gestalten. Ein großer Schritt 
dazu war sicher das Baulandsicherungsmodell mit 
acht Baugründen. Dieses wurde erst durch die 
Verlegung des Weißbaches und dem Ankauf von 
zwei Grundflächen möglich. Für so ein Projekt muss 
man oft die Gunst der Stunde nützen. Es setzt aber 
auch einen gewissen Weitblick voraus. Ich möchte 
mich bei der gegenwärtigen Gemeindevertretung 
bedanken, dass sie mit ihrem Engagement unsere 
Gemeinde dahingehend weiterentwickelt haben. 
Genau um diesen Weitblick geht es in der 
Gemeindepolitik. Daher ist es nicht unerheblich, wer 
sich zur Wahl stellt. Denn es ist sehr wichtig, dass 
alle Bevölkerungsgruppen von den Familien bis zu 
den Senioren ihre Vertreter in der Gemeinde haben. 
Ebenfalls sollten alle Berufsgruppen darin vertreten 
sein. Erfreulicherweise haben sich wieder viele 
Persönlichkeiten bereit erklärt für die Gemeinde-
vertretung zu kandidieren. Bei der Gemeindever-
tretungswahl sind auch EU-Bürger*innen, welche mit 
Hauptwohnsitz gemeldet sind, wahlberechtigt. Ich 
kann euch nur bitten von eurem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. Ist es doch die einzige Wahl, bei der es 
in erster Linie nicht um Parteien, sondern um 
Personen geht und bei der ich als Bürger aktiv 
bestimmen kann, wer mich in Zukunft vertreten soll.  
 
Euer Bürgermeister 
 

 
 
Josef Michael Hohenwarter 
Email: buergermeister@weissbach.at 
 

Tel.: 0664 45 55 441 

I n f o r m a t i o n 
der Gemeindewahlkommission 

Von der Salzburger Landesregierung wurde mit 
Verordnung die 

 

Wahl der Gemeindevertretung- und 

des Bürgermeisters für 

 

Sonntag, den 10. März 2024 

ausgeschrieben! 

 

Wahllokal: 

Sitzungszimmer Gemeindeamt 

Wahlzeit: 

7:00 bis 13:00 Uhr 

Verbotszone - Wahlwerbung, Waffenbesitz etc.: 

50 Meter im Umkreis des Wahllokales 

 

Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, welche 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, 
spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, vom Wahlrecht nicht ausge-
schlossen sind und in der Gemeinde Weißbach per 
Stichtag 21. Dezember 2023 mit Hauptwohnsitz 
gemeldet waren. 

A l l e   EU-BÜRGER, die in der Gemeinde Weißbach 
mit Stichtag 21. Dezember 2023 mit Hauptwohnsitz 
gemeldet waren, sind für die Gemeindevertretungs- 
und Bürgermeisterwahl ebenfalls wahlberechtigt! 

Grundvoraussetzung ist, dass die Person im 
Wählerverzeichnis der Gemeinde aufscheint. 

Sollte jemand aus einem bestimmten Grund am 
Wahltag nicht anwesend sein, so besteht die 
Möglichkeit eine Wahlkarte (= Briefwahlkarte) beim 
Gemeindeamt zu beantragen. 

Letzter Termin: 

Donnerstag, 7. März 2024, bis 12:30 Uhr 

 

Nähere Informationen am Gemeindeamt! 

Gemeinde: www.weissbach.at/gemeinde/amtstafel 

 

Liebe Weißbacherinnen, 

liebe Weißbacher! 

mailto:buergermeister@weissbach.at


Stimmzettel – Ablauf der Wahl 

Gemeindevertretung Wahlvorgang 

 

 

Dem Wahlberechtigten werden vom Wahlleiter 
zwei Stimmzettel für die 

 

Wahl der Gemeindevertretung (weiß) 

und 

des Bürgermeisters (gelb) 

 

ausgehändigt. 

 

Nach dem Wahlvorgang sind die beiden 
Stimmzettel in das „graue Wahlkuvert“ zu 
geben und dem Wahlleiter zu überreichen, der 
das Wahlkuvert in die Urne einwirft! 

 

Vorzugsstimme: 

Es besteht die Möglichkeit eine Vorzugsstimme 
für einen Bewerber in dem dafür vorgesehenen 
Feld am Stimmzettel für die Wahl der 
Gemeindevertretung abzugeben (siehe 
Kundmachung Wahlvorschläge der Listen 
ÖVP, SPÖ und FPÖ auf der Rückseite). Ab 
einer bestimmten Zahl an Vorzugsstimmen 
(Maßgebend = Wahlzahl, diese betrug bei der 
Wahl 2019 =28,33) könnte dies für einen 
Bewerber bedeuten, dass ihm ein Mandat in 
der Gemeindevertretung zugesprochen wird. 

 

Bürgermeister 

 

 

 

Wie erfolgt die Mandatsverteilung der Gemeindevertretung im Anschluss an die Wahl? 

Nach dem so genannten „d’Hondtschen Verfahren“ erfolgt die Aufteilung der 

„9 zu vergebenen Mandate“ der Gemeindevertretung Weißbach. 

Hierzu verteilt man die für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmenzahlen nacheinander durch 1; 

2; 3; 4 usw. und vergibt die Mandate hintereinander an die so entstehenden »Höchstzahlen«, bis alle Mandate 

hintereinander zugeteilt sind. In weiterer Folge wird der Gemeindevorstand, bestehend aus Bürgermeister, 

Vizebürgermeister, 2. Gemeindrat und 3. Gemeindrat, nach dem Ergebnis der Gemeindevertretungsmandate 

nach dem „d’Hondtschen Verfahren“ besetzt. 

Die Wahl des Bürgermeisters erfolgt direkt durch die Wähler! 

  



 
 

 


